
 
 

Richtlinien 
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(Stand 1.1.2009) 
 

Mit dem Förderprogramm „Talentförderung 
in Kooperation Schule und Ver-
ein/Verband“ beabsichtigen die Behörde 
für Kultur, Sport und Medien (BKSM) und 
der Hamburger Sportbund (HSB) die Be-
reiche Talentsuche und Talentförderung 
als Basis des langfristigen Leistungsauf-
baus in Hamburg verstärkt zu entwickeln. 
Hierbei geht es um das Erkennen und die 
Förderung besonderer sportlicher Bega-
bungen, das Schaffen und Entwickeln kör-
perlicher und sportlicher Grundlagen für 
eine leistungssportliche Karriere in Ham-
burger Vereinen und Verbänden. 
 
Dieses kann sinnvoll nur in enger Zusam-
menarbeit zwischen Vereinen bzw. Ver-
bänden und Schulen erfolgen. In Ergän-
zung zum erfolgreichen Programm „Ko-
operation Schule und Verein“ wird parallel 
ein Förderprogramm eingerichtet, in dem 
ausgewählte Talentprojekte zielgerichtet 
und verstärkt gefördert werden. Die Unter-
stützung beinhaltet finanzielle Zuwendun-
gen für die Honorierung der Trainer/innen 
sowie Fortbildungs- und Beratungsmaß-
nahmen. 
 
1. Formale Voraussetzungen für eine 
Förderung 
 
Grundsätzlich gelten die Bestimmungen 
der „Richtlinien für Talentförderung in 
Kopperation Schule und Verein/Verband“ 
in der jeweils aktuellen Fassung. Insbe-
sondere sind folgende Punkte zu beach-
ten:  
• Antragsberechtigt sind alle ordentlichen 

Mitgliedsvereine und –verbände im HSB. 
Die Förderung gilt nur für Kooperationen 
mit Hamburger Schulen. 

• Kooperationsangebote ersetzen keinen 
schulischen Pflichtunterricht, sondern 
sind zusätzliche, ergänzende Angebote. 

• Die Angebote sind für die Schüler/innen 
kostenlos und diese nehmen freiwillig 
daran teil. 

• Anträge auf Zuwendungen sind auf ei-
nem Formblatt beim HSB/Referat Leis-
tungssportentwicklung einzureichen.  

 
2. Inhaltliche Voraussetzungen für eine 
Förderung 
 
Bei der Antragstellung müssen noch zu-
sätzliche Angaben zu den inhaltlichen 
Voraussetzungen gemacht bzw. nachge-
wiesen werden. Dazu gehören: 
 
• Die Talentmaßnahmen finden grundsätz-

lich in den Klassenstufen 5 – 10 statt. 
• Die Talentgruppen bestehen aus mind.8, 

max. 16 Schüler/innen. 
• Die Talentmaßnahmen müssen einen 

Zeitumfang von mind. 180 Minu-
ten/Woche (verteilt auf 2 Tage/Woche) 
haben. 

• Die Talentgruppen werden von dafür 
qualifizierten Trainer/innen (mind. C-
Lizenz)angeleitet. 

• Die Inhalte der Talentmaßnahmen orien-
tieren sich an den Empfehlungen (z.B. 
Rahmentrainingsplan) der betreffenden 
Spitzenverbände. Diese können je nach 
Altergruppe vielseitig (Grundausbildung) 
oder sportartspezifisch (Training) ausge-
richtet sein. 

• Regelmäßige sportmotorische Tests do-
kumentieren die Entwicklung der Talente. 

• Die Talentmaßnahme ist in die Nach-
wuchsförderung des betreffenden Lan-
desfachverbandes eingebunden; dieses 
beinhaltet u.a. eine schriftliche Befürwor-
tung des Projektes durch den Verband 
sowie die Einbindung des zuständigen 
Landestrainers. 

• Der Verein/Verband bzw. die Abteilung 
weist eine Leistungssportfördernde 
Struktur auf  und kann eine aktuelle er-
folgreiche Wettkampfteilnahme nachwei-
sen. 

• Die Partnerschule/n zeigen und fördern 
Interesse an leistungssportlichen Aktivitä-



 
 

ten ihrer Schüler/innen (z.B. durch Teil-
nahme an „Jugend trainiert für Olympia“). 

 
3. Bewilligung und Bemessung der Zu-
wendung 
 
Der Landesausschuss Leistungssport (LA-
L) des Hamburger Sportbundes entschei-
det auf Grundlage der Anträge über die 
Förderungswürdigkeit der Talent-
Maßnahme. 
 
Der Verein/Verband erhält nach einer posi-
tiven Entscheidung einen Bewilligungsbe-
scheid.  
 
Anerkannte Talentmaßnahmen werden mit 
einer Zuwendung in Höhe von 200 € / Mo-
nat  gefördert. Dieser Betrag ist der Zu-
schuss für das Trainer/innen-Honorar und 
wird monatlich an den Verein/Verband 
überwiesen. 

Die Förderungshöchstdauer beträgt max. 
10 Monate / Schuljahr (in der Regel vom 
01.09. bis 30.06.). 
 
Der Zuwendungsempfänger muss einen 
Verwendungsnachweis führen, der neben 
der formalen Bestätigung des ordnungs-
gemäßen Einsatzes der Fördermittel auch 
einen Bericht über die Entwicklung der 
Talente umfasst. 
 
Eine Förderung kann nur erfolgen, wenn 
der Hamburger Sportbund (HSB) und die 
Freie und Hansestadt Hamburg (FHH) die 
benötigten Mittel in ihren jährlichen Haus-
halten zur Verfügung stellen. 
 
 
Antragsunterlagen  sowie weitere 
Auskünfte  erhalten Sie beim 
Hamburger Sportbund, Referat Leistungs-
sportentwicklung, Tel.040 / 41908-201,. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Die Leistungssportentwicklung 
wird durch die Freie und Hanse-
stadt Hamburg jährlich gefördert 


